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Ausführungdes (niedersächsischen)Aufnahmegesetzes(AufnG);
hier:FeststellungderHöhederKostenabgeltungspauschalefürdieZahlungenim Jahr 2022

sowieVorauszahlungenaufdie Zahlungsverpflichtungenzur Kostenabgeltungim Jahr
2023

Die Höhe der Kostenabgeltungspauschalenach $ 4 Abs. 1 Satz 2, Halbsatz 2 AufnG für die
Zahlungenim Jahr 2022 wirdaufinsgesamt

11 871 Euro
festgestellt.

Die Ermittlungistgemäß8 4 Abs. 2 in VerbindungmitAbs. 3 Sätze 4 und5 AufnGaufderGrundlage
dervom LandesamtfürStatistikNiedersachsen(LSN) übermitteltenAsylbewerberleistungsstatistik
2021 und dervon den örtlichenTrägerngemeldetenQuartalszahlenfürdas Jahr 2021 bis zu der in

8 4 Abs. 3 Satz 5 AufnGvorgegebenenFristerfolgt.

Danach hatsich der Mittelwertder durchschnittlichje Leistungsempfängerinoder Leistungsem-
pfängerangefallenenNettoausgabenallerkommunalenKostenträgerim Jahr 2021 in Höhe von
10 198,77 Euro ergeben.

Der nach 8 4 Abs. 2 Satz1 und4 AufnG hinzuzurechnendepauschalierteKostenanteiländertsich
nach $ 4 Abs. 2 Sätze 6 bis 8 AufnG entsprechendden durchschnittlichenAnpassungenfür
Beschäftigteim Sozial- und Erziehungsdienstin den EntgeltgruppenS 3 bis S 18 nachderAnlageC
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und im Anhang C des TarifvertragesfürdenöffentlichenDienst in der für die Vereinigungder
kommunalenArbeitgebergeltendenFassung.MaßgeblichistderKostenanteil,dersich am 1. August
2021 ergibt. Nach dem Ergebnis der TarifrundeTVÖD 2021 besteht für die vorgenannten.
Entgeltgruppenab dem 01.04.2021 eine durchschnittlicheErhöhung der Entgeltwertevon 1,4

Prozent,mindestensjedoch50 Euro. Dies bedeuteteine durchschnittlicheAnpassungin Höhe von
1,438 Prozent,so dass sich die Höhedes pauschaliertenKostenanteilesnach 8 4 Abs. 2 AufnGab

demAbrechnungsjahr2022 (Basisjahr2021) von 1 648,64 Euro auf 1 672,34 Euro dynamisiert.

Damitergibtsich unterHinzurechnungdes pauschaliertenBetragesin Höhevon 1 672,34 Euro nach
8 4 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Sätze 1 und 6 bis 8 AufnG die festzustellendeKostenabgeltungs-

pauschalein Höhevon 11 871 Euro (gerundetgemäß$ 4 Abs. 2 Satz 9 AufnG).

In diesemZusammenhangweise ich noch einmalausdrücklichdaraufhin,dass die Ermittlungund
Übermittlungderfürdie Berechnungder Kostenabgeltungdernach $ 4 Abs. 2 Satz 3 sowieAbs. 3

Sätze 1 bis 3 AufnG erforderlichenDatengemäß8 4 Abs. 3 Satz 4 AufnG von den kommunalen

Kostenträgern-- also den Landkreisen,der Region Hannover,den kreisfreienStädten,derLandes-
hauptstadtHannoversowieder StadtGöttingen- zu erfolgenhaben.Auch im Falle einerÜbertra-

gung dieserVerpflichtungaufkreis-oderregionsangehörigeKommunenbleibtdie Meldeverpflich-
tungderobengenanntenKostenträgerunberührt.

Zur zeitnäherenfinanziellenEntlastungangesichtsdes besonderenZuzugsgeschehenszu Beginn

der Fluchtbewegungder Kriegsvertriebenenaus der Ukrainehatsich das Niedersachsenmitdem

Gesetz zurÄnderungdes NiedersächsischenGesetzes überden Finanzausgleich,des Aufnahme-
gesetzes und des NiedersächsischenGesetzes zur Ausführungdes ZweitenBuchs des Sozialge-

setzbuchesunddes $ 6 b des Bundeskindergeldgesetzesvom23. September2022 (Nds. GVBl. S.

596) verpflichtet,im Jahr 2022 Vorauszahlungenin Höhe von einmalig100 MillionenEuro fürdie

Zahlungsverpflichtungdes Landesfürdie Kostenabgeltungim Jahr 2023 an die kommunalenTräger

zu zahlen. Die VerteilungderMittelerfolgtnachdem MaßstabderKostenabgeltungsregelungnach

8 4 AufnG im Jahr 2022 ($ 4 a Sätze 3 und4 AufnG).
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